
 
 

Ausserordentliche Gemeindeversammlung Dierikon 
Montag, 28. August 2017, 20.00 – 20.45 Uhr, Turnhalle 

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse 
 
 
 
Stimmberechtigte Personen: 986 
Anwesende, Stimmberechtigte Personen:  61 
Absolutes Mehr:  31 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der er-
wähnten Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
 
 
Traktandum 1.1 
 
Ersatzwahl von drei Mitgliedern der Rechnungskommission für den Rest der Amtsperiode 2016 – 
2020. 
 
Beschluss: Als Mitglieder der Rechnungskommission für den Rest der Amtsperiode 2016 – 

2020 wurden gewählt: 
 

 - Martin Blatter, Rigistrasse 16, 6036 Dierikon 
 - Matthias Häcki, Luegisland, 6036 Dierikon 
 - Jacqueline Hoppler, Spechtenstrasse 32, 6036 Dierikon 

 
 
Traktandum 1.2 
 
Ersatzwahl eines Mitglieds der Schulpflege für den Rest der Amtsperiode 2016 – 2020. 
 
Beschluss: Als Mitglied der Schulpflege für den Rest der Amtsperiode 2016 – 2020 wurde 

Monika Blättler, Spechtenstrasse 104, 6036 Dierikon, gewählt. 
 

 
 
Traktandum 1.3 
 
Ersatzwahl eines Mitglieds des Urnenbüros für den Rest der Amtsperiode 2016 – 2020. 
 
Beschluss: Als Mitglied des Urnenbüros für den Rest der Amtsperiode 2016 – 2020 wurde 

Anja Graf, Rigistrasse 16, 6036 Dierikon, gewählt. 
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Traktandum 1.4 
 
Ersatzwahl von zwei Mitgliedern der Bau- und Planungskommission für den Rest der Amtsperiode 
2016 – 2020. 
 
Beschluss: Als Mitglieder der Bau- und Planungskommission für den Rest der Amtsperiode 

2016 – 2020 wurde gewählt: 
 
 - Kilian Graf, Rigistrasse 16, 6036 Dierikon 
 - Peter Zimmermann, Feldhof, 6036 Dierikon 

 
 
Traktandum 1.5 
 
Ersatzwahl eines Mitglieds der Bürgerrechtskommission für den Rest der Amtsperiode 2016 – 2020. 
 
Beschluss: Als Mitglied der Bürgerrechtskommission für den Rest der Amtsperiode 2016 – 

2020 wurde Jana Rocktäschel, Zentralstrasse 34, 6036 Dierikon, gewählt. 
 

 
 
 
 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit 
der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss 
einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhaltes ent-
halten. 
 
 
 
6036 Dierikon, 28. August 2017     Gemeinderat Dierikon 


